
 
 
 

Information für alle Teilnehmer / Betreuer / Pfleger und Zuschauer 
 

Turnier 23.10. – 25.10.2020 in Waghäusel-Wiesental 
 

RFPZV 1929 Wiesental e.V.   Seppl-Herberger-Ring 22   68753 Waghäusel Wiesental 
 

 
 
Auf dem gesamten Gelände sind Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten  

- Hände sind gründlich zu waschen  
- Mindestabstand von 1,50 m ist einzuhalten  
- Die gekennzeichneten Wegeführungen sind einzuhalten. 
- Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, besteht Maskenpflicht.  
- In Ausgewiesenen Bereichen besteht Maskenpflicht. 
- Beachtung der Husten- und Niesetikette  
- Vorhandene Desinfektionsstellen zur Desinfektion von Händen nutzen  
- Personen mit Krankheitssymptomen ist der Zutritt zum Turniergelände untersagt.  
- Sanitäre Anlagen, getrennt nach Damen und Herren, stehen zur Verfügung. 

 
Den Anweisungen der Platzordner und des Hygienebeauftragen ist zwingend Folge zu leisten. 
 
Hygienebeauftragter: Timo Kemmerer 
 
Jeder TN, Begleitung und Zuschauer hat JEDEN TAG an der Zugangskontrolle das Formular für den 
Anwesenheitsnachweis vollständig ausgefüllt abzugeben. Das Formular steht in NEON und auf 
unserer Homepage bereit und muss selbst ausgedruckt und mitgebracht werden.  

- Bei Abgabe des Formulars erhalten die TN / Begleiter / Zuschauer ein farbiges Einlassband, 
  das für diesen Tag zur Anwesenheit auf dem Turniergelände berechtigt. Für jeden Tag gibt  
  es eine andere Farbe. 
- Das Einlassband ist ständig so zu tragen, dass es gut sichtbar ist und bei Verlangen  
  vorzuzeigen.  
- es dürfen sich max. 500 Personen auf dem Turniergelände aufhalten. 
- Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Symptome eines  
  Atemwegsinfektes oder erhöhte Temperatur und die in den letzten 14 Tagen keinerlei  
  Kontakt zu nachweislich an COVID-19 Erkrankten und Personen, die sich im Zuge dieser  
  Erkrankung in Quarantäne befinden, hatten oder in den letzten Tagen aus einem  
  Risikogebiet gemäß Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes kommen. 
- Der Veranstalter erfasst, ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber dem  
  Gesundheitsamt oder der Polizeibehörde nach §§ 16, 25 lfSG, die Daten bei allen  
  anwesenden Personen (inkl. Zuschauer). Diese Daten werden 4 Wochen nach  
  Veranstaltungsende gelöscht. 

 
 
Die Teilnehmer verpflichten sich, die aufgrund der Corona-Pandemie notwendigen Maßnahmen 
vollumfänglich umzusetzen.  

- Wer sich nicht an diese Maßnahmen hält, kann des Turniergeländes verwiesen werden.  
  Eine Erstattung des Nenngeldes erfolgt nicht.  
 



 
Die Meldestelle ist online und per Telefon erreichbar. Personenkontakte sind auf ein Minimum zu 
reduzieren. 
 
Siegerehrungen und Meisterschaftsehrungen werden unter Beachtung der Abstands- und 
Hygienevorschrift durchgeführt. Die ersten 5 Platzierten jeder Prüfung/Abteilung haben sich zur 
Siegerehrung einzufinden, alle anderen Platzierten werden über Ansagen und online 
bekanntgegeben. Gewinngelder und Schleifen sind direkt nach der Prüfung abzuholen. 
 
Nach Beendigung der Prüfungen/Wettbewerbe verpflichten sich die Teilnehmer zügig das 
Turniergelände zu verlassen. 
 
Der Veranstalter haftet nicht für Unfälle von Reitern, Pferden oder Zuschauer, für Diebstahl sowie 
Sachschäden, die aus Haltung eines Pferdes entstehen. Die Teilnahme, der Besuch oder die 
Benutzung der Einrichtungen geschieht auf eigene Gefahr. Alle Besitzer und Teilnehmer sind 
persönlich haftbar für Schäden gegenüber Dritten, die durch sie selbst, ihre Angestellten, ihre 
Beauftragen oder ihre Pferde versuchsacht werden.  
 


